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Vereinssatzung 
 

§ 1  Name und Sitz 
(1) Der Name des Vereins lautet MTB Bieberstein-Langenbieber e. V.  

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fulda eingetragen ( Registerblatt VR 2355). 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hofbieber und ist Mitglied im Landessportbund Hessen e.V. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

§ 3  Zweck und Aufgaben 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere 

durch die Ausübung des Mountainbikesports in der Region. Besonders Kinder und Jugendliche sollen 
für das Mountainbiken als Natur--- und Breitensport begeistert werden. Talentierte und ambitionierte 
Nachwuchssportler sollen gefördert, unterstützt und bei Wettkämpfen betreut werden. Allen 
Mitgliedern sollen geeignete und regelmäßige Trainingsmöglichkeiten angeboten werden. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
Die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen, die Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen und dem Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleiter/innen sowie die 
Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportgeräten. 

(3) Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere die: 

1. Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, die Ausbildung von Mitgliedern zur Teilnahme 
daran, dies in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dessen Sportverbänden und 
Organisationen;  

2. Pflege und Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports;  

3. Durchführung von sportlichen Veranstaltungen für Mitglieder und Interessenten zur Förderung 
des Leistungs- und Breitensports.  
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§ 4  Mitgliedschaft in Verbänden 
(1) Der Verein und alle seine Mitglieder ist Mitglied im: 

1. Bund Deutscher-Radfahrer e.V. - BDR 

2. Hessischen Radfahrerverband e.V. - HRV 

3. Landessportbund Hessen e.V. - lsb h 

4. Radsportbezirk Main-Spessart-Rhön e.V. 

§ 5  Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche oder juristische Person des 

privaten und öffentlichen Rechts erwerben, die gewillt sind, den Vereinszweck zu fördern. 

(2) Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

(3) Über die Aufnahmen der Mitglieder entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. 

(4) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet werden. 

(5) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern 
und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die 
Anordnungen des Vorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren sowie 
die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei 
sportlichen Aktivitäten zu beachten. 

(6) Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden durch den Vorstand festgesetzt und sind der 
Beitragsordnung zu entnehmen. 

(7) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise 
gegen die Interessen des Vereins verstößt.  
Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden ist. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das Mitglied mit einer Frist von einem Monat nach Zugang 
die Mitgliederversammlung anrufen. Ein Ausschließungsantrag kann von jedem Mitglied gestellt 
werden. Bei Widerspruch des auszuschließenden Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung 
endgültig über den Ausschluss. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des 
auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil 
am Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstattung. 

(8) Jedes aktive Mitglied bzw. sein gesetzlicher Vertreter verpflichtet sich Helferstunden zu leisten. 
Umfang und Form sind in der Helferordnung geregelt. 

(9) Passive Mitglieder sind nicht verpflichtet Helferstunden zu leisten. Sie haben kein Stimmrecht auf der 
Mitgliederversammlung. 
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§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

(3) Kündigungen sind nur zum Ende eines Kalenderjahres mit einer 4-wöchigen Kündigungsfrist möglich. 

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 7  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck, auch in der Öffentlichkeit, in 
ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung Anträge zu 
unterbreiten. 

(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der 
Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(5) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 
Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie sonstiger Ordnungen zu 
benutzen. Sie wählen den Vorstand. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 

§ 8  Die Organe des Vereins 
(1) Die Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand, 

2. die Mitgliederversammlung. 

§ 9  Der Vorstand 
(1) Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 

Kassierer und dem Schriftführer und einer an den Aufgaben des Vereins orientierten und von der 
Versammlung zu beschließender Anzahl von Beisitzern und Beisitzerinnen. 

1. Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und 
dem 2. Vorsitzenden und dem Kassierer. Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam zur Vertretung des 
Vereins berechtigt. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; jedes 
Vorstandsmitglied bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 

3. Der Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben. 

4. Den Organen des Vereins werden Auslagen und Aufwendungen erstattet. 

5. Die Ämter des Vereinsvorstands werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die 
Mitgliederversammlung kann abweichend beschließen, dass den Vorstandsmitgliedern für ihre 
Vorstandstätigkeit eine angemessene Vergütung gezahlt wird. 

6. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich 
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der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl für die Zeit bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung, die innerhalb von sechs Monaten stattzufinden hat, ergänzen. 
Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen 
Vorstandsmitglieder. 

7. Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen 
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem Erhalt 
der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse handeln, die den Zweck 
oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten 
Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die 
Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden. 

§ 10  Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die folgenden Angelegenheiten: 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder; 

2. Wahl der Kassenprüfer; 

3. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; 

4. Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands; 

5. Beschlussfassung über Satzungsänderung und die Auflösung des Vereins. 

6. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 

7. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand in Textform gemäß § 126b BGB unter Einhaltung 
einer Einladungsfrist von 2 Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die 
Kommunikation im Verein kann in Textform (auch mittels elektronischer Medien) erfolgen. 
Mitteilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt gegebene 
Anschrift oder E-Mail-Anschrift gerichtet ist. 

8. Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt. 

9. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die Ausübung des Stimmrechts für ein 
beschränkt geschäftsfähiges Mitglied zum Beispiel einen Minderjährigen stellt keine 
Stimmrechtsübertragung dar. Mitglieder, ab dem 14. Lebensjahr können ihr Stimmrecht auch 
selbst ausüben. 

10. Der Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. 
Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser 
von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

11. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

12. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen mit einfacher 
Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. 

13. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist (jedoch) eine Mehrheit von ¾ der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

14. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
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15. Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterschreiben. Es muss enthalten: 

16. Ort und Zeit der Versammlung;  

17. Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;  

18. Zahl der erschienenen Mitglieder;  

19. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit;  

20. die Tagesordnung;  

21. die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, ob zugestimmt oder nicht 
zugestimmt wurde;  

22. die Art der Abstimmung;  

23. Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;  

24. Beschlüsse in vollem Wortlaut.  

§ 11  Kassenprüfer 
(1) Die beiden Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 

gewählt. Jedes Jahr wird einer der Kassenprüfer neu gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des 
Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. 
Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht 
auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge.  

§ 12  Außerordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Dienste der 

Vereinsinteressen erforderlich erscheint, oder wenn die Einberufung von mindestens 1/5 der 
Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen bei einem Vorstandsmitglied verlangt wird. In 
dringenden Fällen kann in der außerordentlichen Mitgliederversammlung auch über 
Satzungsänderungen entschieden werden. 

1. Die Ladungsfrist beträgt fünf Arbeitstage. Die Einladung muss schriftlich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung erfolgen. 

§ 13  Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
(1)  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben 

über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 
Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein. 

(2) Als Mitglied des [Landessportbundes …, Fachverbandes …, Landesverband …, Bundesverband etc.] ist 
der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden 
an [Empfänger mit Adresse … Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit 
Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummer und E-Mail-Adresse]. 
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(3)  Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb [ggf. anderer Zweck / Aufgabe] sowie sonstigen 
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 
seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 
Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft 
insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse, Wahlergebnisse 
sowie bei sportlichen oder sonstigen Versammlungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige 
Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, 
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen (z.B. 
Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder Geburtsjahrgang. 

(4) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine 
gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen 
und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über 
die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist 
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf 
ist nicht statthaft. 

(6) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
seiner Daten. 

§ 14  Protokollierung 
(1) Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des Vorstandes sind zu protokollieren. Das 

Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen 
Versammlungs- / Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der 
Vorstand aufzubewahren. 

§ 15  Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 
(1) Zur Auflösung des Vereins ist eine 4/5 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Hofbieber, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke (Förderung des Sports) zu verwenden hat. 

2. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an den 
neu entstehenden steuerbegünstigten Fusionsverein bzw. den aufnehmenden steuerbegünstigten 
Verein, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (Förderung des 
Radsports) zu verwenden hat. 

§ 16  Inkrafttreten 
(1) Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 30.04.2022 in Hofbieber-Langenbieber 

beschlossen. 


